
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/2/22 3Ob60/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.02.1956

Norm

ABGB §1041 A6

HGB §353

1. ABGB § 1041 heute

2. ABGB § 1041 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Fälligkeit im Sinne des § HGB 353 ist jener Zeitpunkt, in welchem der Gläubiger die Leistung verlangen kann. Bei

Kaufpreisforderungen mit dem Verkauf, bei Ansprüchen aus § 1041 ABGB mangels einer Zeitbestimmung

sofort.Fälligkeit im Sinne des Paragraph HGB 353 ist jener Zeitpunkt, in welchem der Gläubiger die Leistung verlangen

kann. Bei Kaufpreisforderungen mit dem Verkauf, bei Ansprüchen aus Paragraph 1041, ABGB mangels einer

Zeitbestimmung sofort.
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